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Kurz InformIert

▶▶ Spekulationssteuer
Bleibt der Gewinn aus dem Verkauf des eigenheims trotz des 
häuslichen  Arbeitszimmers steuerfrei?

| Ist der Gewinn aus dem Verkauf Ihres Eigenheims auch dann in vollem 
Umfang steuerfrei, wenn Sie zuvor Werbungskosten für ein häusliches 
 Arbeitszimmer abgesetzt haben? Diese Frage muss nun der BFH klären. 
Das FG Baden-Württemberg hat eine steuer zahlerfreundliche Ansicht ver-
treten: Für die Ausnahme von der Besteuerung aufgrund von Eigennutzung 
sei es nicht schädlich, dass ein (untergeordneter) Teil des Wirtschaftsguts 
 „Eigentumswohnung“ ausschließlich zu beruflichen Zwecken genutzt 
 worden ist (FG Baden-Württemberg 23.7.19, 5 K 338/19, Abruf-Nr. 213361, 
Revision beim BFH: IX R 27/19). |

Wichtig | Das FG Köln hat vor zwei Jahren die gleiche Auffassung vertreten 
(FG Köln 20.3.18, 8 K 1160/15, Abruf-Nr. 201550). Schon damals hatte die 
 Finanzverwaltung Revision eingelegt (IX R 11/18), sie dann aber kurzfristig 
wieder zurückgenommen.
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▶▶ Elektronischer Rechtsverkehr
Bei einfacher Signatur muss der Anwalt zwingend sein eigenes 
beA verwenden

| Anwälte versenden ihre elektronischen Dokumente routiniert via beA 
 –  häufig lediglich einfach signiert, also ohne qualifizierte elektronische 
 Signatur. In diesem Fall muss der Anwalt zwingend sein eigenes beA ver-
wenden und darf den Schriftsatz nicht über das beA eines anderen Anwalts 
an das Gericht übermitteln, so das OLG Karlsruhe (29.5.20, 17 U 398/20, 
Abruf-Nr. 217626). |

Eine einfache Signatur kombiniert mit der Übermittlung des Schriftsatzes per 
beA erfordert, dass die verantwortende und die absendende Person identisch 
sind. Dies ergibt sich aus § 130a Abs. 4 Nr. 2 ZPO. Gerichte können es zudem 
negativ werten, wenn Anwälte den Zugang zu ihrem beA anderen Anwälten 
öffnen oder sogar Karten und PIN weiterreichen, z. B. während der Urlaubszeit 
(ArbG Lübeck 19.6.19, 6 Ca 679/19). Schließlich handelt es sich hier um Vorkeh-
rungen, die den Schutz vor unbefugten Zugriffen sicherstellen sollen.  Andere 
Gerichte haben bereits ähnlich entschieden (OLG Braunschweig 8.4.19, 11 U 
146/18; ArbG Lübeck 10.10.18, 6 Ca 2050/18; zum Transfervermerk bzw. Prüfpro-
tokoll s. auch BAG 5.6.20, 10 AZN 53/20, Abruf-Nr. 216477, AK 20, 166).

PrAXIStIPP | Dass bei Schriftsätzen ohne qualifizierte elektronische Signatur 
der Anwalt selbst und über sein eigenes beA versenden muss, hat der Gesetz-
geber ausdrücklich so bestimmt. Argumentiert der Anwalt, dass auch beim Ver-
sand via Computerfax nicht verlangt wird, dass verantwortende Person und 
 Absender übereinstimmen, spielt dies keine Rolle. Ein Computerfax wird nicht 
als elektronisches Dokument i. S. von § 130a ZPO, sondern als schriftliches 
 Dokument in Form einer Telekopie eingeordnet (BGH 14.10.14, XI ZB 13/13). 

IHr PLuS Im netz
ak.iww.de

Abruf-nr. 217626

Andere Gerichte 
haben bereits 
ähnlich entschieden


